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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 2023 des  
Schulverbandes 

Hinterschmiding-Grainet 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 KommZG sowie 
Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband folgende 
Haushaltssatzung: 
  
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit 319.400,00 Euro und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Aus-
gaben mit 70.000,00 Euro ab. 
 
 
 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
  

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Schulverbandsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für 
das Haushaltsjahr 2023 auf 187.850,00 Euro 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 
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2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2022 auf 179 Ver-
bandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbands-

schüler auf 1.049,44 Euro festgesetzt. 
 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 50.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 
in Kraft 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 
KommZG i.V.m. Art. 67 und 71 GO genehmigungs-
pflichtigen Teile (Schreiben des Landratsamtes 
vom 27.04.2023, Az. 21-941.3). 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 KommZG 
amtlich bekanntgemacht. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. 
Art. 65  Abs. 3 GO ab sofort im Rathaus Hinter-
schmiding, Dorfplatz 23, Zimmer 105, auf und ist 
gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der seit dem 
01.04.2018 geltenden Fassung bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung öffentlich auf. 
 
 

Hinterschmiding, 28.04.2023 
Schulverband Hinterschmiding-Grainet  
 
Schano 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 25.04.2023 unter dem Aktenzeichen 
40-3-BG-50-2023 der Freyung 2023 gGmbH, 
Stadtplatz 1, 94078 Freyung, für die Errichtung 
temporärer Bauten der Bayerischen Landesgar-
tenschau Freyung 2023 - Blumenschau auf dem 
Grundstück Flurnummer 470/3 der Gemarkung 
Freyung, Stadt Freyung, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-
gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57-2808 wird empfohlen. 
 
Freyung, 05.05.2023 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 24.04.2023 unter dem Aktenzeichen 
40-3-BG-347-2022 der Stadt Freyung, vertreten 
durch den 1. Bürgermeister Herrn Dr. Olaf Hein-
rich, Rathausplatz 1, 94078 Freyung, für den Um-
bau und die Modernisierung des Freibades 
Freyung zum Naturbad mit biologischer Badewas-
seraufbereitung und Solarabsorberanlage auf den 
Grundstücken Flurnummer 225 und 167/1 der 
Gemarkung Freyung, Stadt Freyung, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-
gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 

Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/572813 wird empfohlen. 
 
Freyung, 05.05.2023 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des (Grund-)Schulverbandes Thurmansbang 

(Landkreis Freyung - Grafenau) 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinan-
zierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushalts-
satzung: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
612.200 € und im Vermögenshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 87.000 € ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

(1) Schulverbandsumlage (Verwaltungsumlage) 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2023 auf 320.800 € festgesetzt und nach 
dem Verhältnis der Zahl der Verbands-
schüler der Mitgliedsgemeinden umge-
legt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsum-

lage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01.10.2022 auf 217 
Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler 

auf 1.478,34 € festgesetzt. 
 
 
 (2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 90.000 € festgesetzt. 
 

 
 

§ 6  
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2023 in Kraft. 
   
 
Thurmansbang, 01. Januar 2023 
(Grund-)Schulverband Thurmansbang 
 
K ö n i g 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

II. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung 
mit Art. 67 und 71 GO mit Schreiben vom 
17.04.2023 Nr. 21-941.3 mitgeteilt, dass die Haus-
haltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile 
enthält. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 
Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich be-
kanntgemacht. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 GO i.V.m. § 1ff. BekV bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung ab sofort in der Ge-
schäftsstelle des (Grund-)Schulverbandes in 94169 
Thurmansbang, Gründelln 3, Zimmer Nr. 15 -
Geschäftsleitung -  öffentlich auf. 
 
Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit 
(§ 4 Bekanntmachungsverordnung). 
 
Thurmansbang, 04.05.2023 
 (Grund-)Schulverband Thurmansbang 
 
K ö n i g 
Schulverbandsvorsitzender



 

Herausgeber/Redaktion/Herstellung/Vertrieb: Landratsamt Freyung-Grafenau 
Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung 
Telefon: 08551 57-0, Fax: 08551 57-4506 
E-Mail: info@landkreis-frg.de 

 
Das Amtsblatt wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel monatlich. 
 
Das Amtsblatt ist auch über das Internet abrufbar (http://www.freyung-grafenau.de). 
 

mailto:info@landkreis-frg.de

